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Zu wem gehört die Zentralstelle für Gesamtverteidigung?

Als der Bundesrat mit seiner Botschaft vom
30. Oktober 1968 an die eidgenössischen Räte
über die Le/fw«gsorgw;/.stf/7'o« ««</ c/e« Rat /«r
Ge.yamrvezte/'a'/gz/zzg das erste offizielle Doku-
ment über die künftige Ausgestaltung der
Gesamtverteidigung veröffentlichte, ging es

darum, eine gesetzlich festgelegte Grwzzz/ozgazz/-

saZ/ozz dieser erweiterten Form unserer Landes-
Verteidigung aufzustellen. Darin wurde die
Schaffung einer /evtezz ßeAö>(/e«ozga«/.sar/on
vorgeschlagen, bestehend aus einem Stab für
Gesamtverteidigung und einer Zentralstelle
(ZGV), welcher mit dem Stabsorgan eines Rats
für Gesamtverteidigung eine beratende Instanz
zur Verfügung stehen sollte. Mit einem ßz/zzzfey-

gese/z vom 27. Ztzw; 7969 haben die Räte dieser
Organisation zugestimmt.
In der neuen Organisation bestand eine wichtige
Frage darin, we/r/zez' O/wzzzszazzz r/es ßizzzz/es die
neu errichtete ZGK z/«rezzsre//Z werden sollte.
Dafür gab es verschiedene Möglichkeiten. Als
extremste und, rein organisatorisch gesehen,
sauberste Regelung wurde zuerst daran gedacht,
die ZGV und ihre Hilfsorgane /« das ZfiWZ) ez'zz-

zz/g/zez/erzz, womit dieses allerdings zu einem
eigentlichen «Landesverteidigungs-Departe-
ment» geworden wäre. Ein solcher Vorschlag
wird von General Guisan in seinem Bericht über
den aktiven Dienst 1939-1945 gemacht. Diese
Regelung würde jedoch dazu führen, dass das

EMD, das für alle Fragen der OT/'/z'füVzsc/ze« La/z-
desve/t<?z'dz'gw«g zuständig ist, ausgebaut werden
müsste, indem von allen andern Departementen
des Bundes diejenigen Teile, die der umfassen-
den Landesverteidigung dienen, abgetrennt und
dem EMD zugewiesen werden müssten. Bei-
spielsweise die Kriegswirtschaft hätte von der
Volkswirtschaft, und der Staatsschutz von der
Justiz und Polizei weggenommen und dem
EMD unterstellt werden müssen. Dieses Vor-
gehen hätte zwar den Vorteil gehabt, dass damit
alle Teilgebiete der Gesamtverteidigung in einer
Hand vereinigt worden wären, was eine saubere
und fachlich einwandfreie Koordination ihres
Zusammenwirkens ermöglicht hätte. Diesem
Vorteil wäre jedoch der viel grössere Nachteil
gegenübergestanden, dass das EMD damit aus-
serordentlich zz/w/awgrez'c/z zzwrf sc/zwez/àV/zg

geworden und zu einer Art von zzOAez-rfepazte-

z«e«z» geworden wäre, das Teilaufgaben hätte
übernehmen müssen, die, fachlich gesehen, zu
andern Departementen gehören. Damit wäre
die Aufgabe der Oberleitung über die Gesamt-
Verteidigung, die nach Verfassung und Gesetz
t/ezzz ßzzzzf/eraZ oA/z'egZ, in ein Departement ver-
lagert worden, so dass immer wieder Kornpe-
tenzkonflikte infolge von Überschneidungen
und Doppelspurigkeiten eingetreten wären.
Angesichts dieser grossen Nachteile einer sol-
chen Lösung, die dem schweizerischen Kolle-
gialprinzip widersprochen hätten, wurde auf die
Schaffung eines eigentlichen «Landesverteidi-
gungs-Departements» verzichtet und eine
Lösung getroffen, in der die einzelnen Teilge-
biete der Gesamtverteidigung bei ihren ange-
stammten Departementen bleiben und z/ezzz

ßzzzzz/esraZ r/as «<?;/ ges't7za//ézze Lw/?/-z7«g.so7ga« zzz/'

Fe//ägzz«g ges7c//z wurde, das er für seine Lei-
tungs- und Koordinationstätigkeit benötigt. Die
Kompetenz des EMD blieb auf seine her-
gebrachte Domäne des Militärischen be-
schränkt. Die ZGV wurde «zzz-ar/zzzzzz/.szz-azzv z/ezzz

LA/Z) z/zz/cz'.?Zc//Z (Art. 6 des Bundesgesetzes).

Die mit dem Bundesgesetz von 1969 getroffene
Regelung hat sich seither nicht in allen Teilen
bewährt. Vor allem im Verlauf der verschiede-
nen, in den letzten Jahren durchgeführten Lan-
desverteidigungs- und Gesamtverteidigungs-
Übungen hat es sich gezeigt, dass die Organisa-
tion der Gesamtverteidigung da und dort zu
Missverständnissen und zu Unklarheiten An-
lass gab, und dass sich vor allem nachteilige
Kompetenz- und Koordinationsschwierigkeiten
einstellten, die es notwendig machten, die im
Jahr 1969 getroffene Organisation in ihrer Ziel-
setzung und inneren Struktur neu zu überden-
ken. Die Auffassungen gingen dabei stark aus-
einander: während sich die eine Seite für eine
Stärkung des bundesrätlichen Führungsinstru-
ments der Gesamtverteidigung und für eine Ver-
besserung ihrer Funktionen einsetzte, verlang-
ten wehrgegnerische Kreise nichts weniger als

einen vollständigen Verzicht auf die Gesamtver-
teidigung.
Da mit dem unerwarteten, vorzeitigen Aus-
scheiden des bisherigen Direktors der ZGV per-
sonelle Rücksichten wegfielen, war der Augen-
blick gekommen, den ganzen Fragenkomplex
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Leitung der Gesamtverteidigung
im Frieden Sundesrat

Die Leitung der Gesamtverteidigung obliegt dem Bundesrat.

Stab Gesamtverteidigung

Dem Stab für Gesamtverteidigung (Stab ge-
nannt) gehören an:

a) Der Direktor der Zentralstelle für Gesamt-
Verteidigung als Vorsitzender;

b) je ein Vertreter der Departemente und der
Bundeskanzlei;

c) der Direktor des Bundesamtes für Zivil-
schütz;

d) zwei durch den Generalstabschef bzw. den
Oberbefehlshaber vorgeschlagene Vertreter
der Armee;

e) der Delegierte für wirtschaftliche Kriegsvor-
sorge.

Zentralstelle

Direktor, Stv

Studien

Ausbildung

Koordination

Rat für Gesamtverteidigung

Der Rat besteht aus Vertretern der Kantone
und der verschiedenen Bereiche des nationa-
len Lebens.

Der Rat prüft Fragen der Gesamtverteidigung,
die vom Bundesrat oder vom Stab vorgelegt
oder von ihm selbst aufgegriffen werden.

Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, welche
die Interessen der Kantone berühren, sind dem
Rat vorzulegen.

Der Rat fasst das Ergebnis seiner Beratungen
in Berichten, Empfehlungen oder Anträgen
zusammen.

£)/> ZtWra/,s7e//t'./«> Oe.V(/n;n'c/Y£7V//gt//;g

a) schafft die Voraussetzung für die Tätigkeit des Stabes; sie bearbeitet nach seinen
Richtlinien die Planung, bereitet die Geschäfte vor, sorgt für deren Koordination
und führt die für die Überwachung des Vollzuges nötigen Kontrollen;

b) führt eine Übersicht über alle Bedürfnisse und Vorhaben im Bereich derGesamt-
Verteidigung, über alle zu treffenden Massnahmen und den Stand ihrer Verwirk-
lichung sowie über ihre Vollzugsorgane.



der Leitungsorganisation, ihren Aufgabenbe-
reich, ihre Einordnung und Unterstellung und
ihre innere Struktur als Hilfsorganisation des

Staates in der Abwehrvorbereitung und in der
Bewältigung von Krisen grösseren Umfangs,
durch eine mit den Problemen vertraute, unab-
hängige Expertenkommission «de/pra/e« zu las-
sen. Am 22. Januar 1986 setzte der Bundesrat
eine verwaltungsexterne Expertengruppe zur
Überprüfung der Aufgaben, der Aufgabenerfül-
lung und der Organisation der ZGV ein. Diese
stand unter der Leitung des Urner Ständerats
Franz Mwde/m, der sich bereits in grösseren
Übungen als besonderer Kenner der Materie
erwiesen hatte.

Für die Kommission ging es in erster Linie dar-

um, Mittel und Wege zu finden, um die Organi-
sation der Gesamtverteidigung in ihrer Auf-
gabenstellung und Ausgestaltung effektvoller
zu gestalten und ihre Hilfsfunktionen dadurch
zu erleichtern, dass sie den handelnden, verant-
wortlichen Führungsstellen auf dem kürzesten
Weg und in möglichst kurzer Zeit die zur Bewäl-
tigung ihrer strategischen Führungsaufgaben
notwendigen Hilfen zur Verfügung zu stellen
vermag. Die Kommission hatte auch die Auf-
gäbe, die Bereiche der F/onwng w«<i Forschung
sowie der Tlwid/Wnng, ferner die Zusammen-
arbeit der ZGV m/t rfe« Fan/one« zu durchleuch-
ten, und den wichtigen Schritt des Übergangs
vom strategischen Normal- und Krisenfall
zum Verteidigungsfall sicherzustellen. In die-
sem Rahmen war naturgemäss auch die Frage zu
beantworten, ob sich die mit dem Bundesgesetz
von 1969 vorgenommene F/ng//e(/era«g (/erZGF
/« d/e J^nva/tungiorgan/iat/on <7ei F««(/e.s, das

heisst also /dre ««/• arfm/n/jfrat/ve f/nferi/e//««g
«n/er daw FMD, bewährt habe, oder ob es not-
wendig sei, hierfür eine andere Ordnung zu tref-
fen. Da von verschiedenen Seiten behauptet
worden war, dass in der hierarchischen Einord-
nung der ZGV in das Verwaltungsgefüge des
Bundes eine der Quellen des Übels liegen,
musste diese Frage die Kommission besonders
beschäftigen.
Zum besseren Verständnis dieser Fachfrage ist
vorerst ein Blick auf die <S7e//M«g ««(/ rf/e ^4w/-

gaden rfer ZG F zu werfen.
Die ZGV steht in der Stellung einer F/ad-Mfe/Ze,
die den Bundesrat in Vorbereitung und Durch-
führung aller Aufgaben der Gesamtverteidi-
gung n«/era/d7ze« soll. Als solche hat sie auf eine
Zusammenfassung der departementalen Be-

reiche und Aktivitäten auf der strategischen
Führungsebene hinzuwirken. Dabei liegt ihre
Hauptaufgabe in derFooraf/wat/o« der einzelnen
departementalen Tätigkeiten im Bereich der
Sicherheitspolitik. Gegenüber den Departe-
menten muss die ZGV funktional klar, mit selb-
ständiger Verantwortung abgegrenzt werden.
Sie ist aber Are/« awi/wdre«(/e.s Organ, sondern
soll die Departemente zu einem ineinandergrei-
fenden strategischen Zusammenwirken anhal-
ten.

Der Direktor der ZGV steht in der Stellung
eines hauptamtlichen, professionellen «Vörden-
kers» innerhalb des sicherheitspolitischen Ver-
haltens gegenüber Bedrohungen, sowie in der
Handhabung der Strategie. Er hat Vorschläge
und Anregungen an die Departemente weiter-
zugeben, und die Planung und Vorbereitung
sowie ihren Vollzug anzuregen. Über den

gesamten sicherheitspolitischen Bereich hat er
sich einen vollständigen und zeit- und sachge-
rechten Überblick zu verschaffen, damit er in
ausserordentlichen Lagen sein Wissen unver-
züglich in den Dienst der Staatsführung stellen
kann. Schliesslich obliegt ihm gegenüber den
Kantonen die laufende Orientierung über die
Gesamtverteidigungstätigkeit des Bundes sowie
die B eratung und Unterstützung in den kantona-
len Funktionen.

Die Expertenkommission hat am 15. September
1986 ihren Bericht fertiggestellt. Wie diesem zu
entnehmen ist, folgte sie in der Frage nacd der
d/era/rd/icde« F/ng//e(/erang derZGKin die Ver-
waltungsorganisation des Bundes gleichartigen
Überlegungen, die schon vom Bundesgesetzge-
ber in den Jahren 1968-1969 angestellt worden
sind. Dabei ist die Kommission zur Einsicht
gelangt, dass es angesichts der komplexen Ver-
hältnisse nicht möglich ist, eine Lösung zu fin-
den, die alle Teile voll zu befriedigen vermag.
Die Kommission hat sich deshalb darauf
beschränkt, dem Bundesrat zwe/ vericd/ec/ene

vl//e/'na//v/o'iw«ge« vorzuschlagen und zu
begründen.
Bei der Betrachtung des Problems muss vorerst
beachtet werden, dass es sich bei der ZGV nicht
um ein ausführendes, sondern um ein derate«-
t/es /////sorgan (Stodio/gan,) handelt. Die Unter-
Stützung, die es in der Vorbereitung und der Ver-

wirklichung der Gesamtverteidigung zu leisten
hat, wird zugunsten der obersten Staatsleitung,
a/so (/ei ßwnrfesra/s erbracht. Da der Bundesrat
nach der Bundesverfassung (Art. 103 Abs. 1)
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keine direkt unterstellte Dienste haben kann -
er muss diese auf seine Mitglieder aufteilen -
könnte eine direkte Ausrichtung der ZGV auf
den Bundesrat nur dadurch organisatorisch ver-
wirklicht werden, dass sie entweder dem jeweili-
gen ÄHrtdespras/dewte« unterstellt würde, was
jedoch wenig sinnvoll wäre, da der Bundes-
Präsident jedes Jahr wechselt. Oder es würde
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die
ZGV der _ßu«de.s/ca«z/e/zu unterstellen. Mit die-
ser zweiten Lösung würde wohl eine saubere
und logische Regelung getroffen, denn damit
stünde die ZGV in der nächsten Nähe des bun-
desrätlichen Kollegiums, dem sein Einsatz zu
dienen hat. Eine solche Unterstellung der ZGV
würde jedoch zu einem unerwünschten Ausbau
der Machtposition der Bundeskanzlei führen,
die ebenfalls die Stellung einer Stabsstelle des

Bundesrates hat. Auch würde sie eine Gesetzes-
änderung notwendig machen, ein Umtrieb, der
in der heutigen Lage nicht erwünscht ist.

Zum zweiten ist bei der Unterstellungsfrage der
ZGV zu berücksichtigen, dass die Fachbereiche,
aus denen sich die Gesamtverteidigung zusam-
mensetzt, wierdepartemewra/e« CAara/cter ha-
ben, und n/c/ît ««/•/'« e/'ne/w sondern praktisch in
a//e« Depa/yeme/üen des Bundes beheimatet
sind, Der koordinierte Einsatz dieser verschie-
denartigen Mittel ist eine ausgesprochene ATo//<?-

g/a/aM/gaèe des Gesamtbundesrats. Würde die
ZGV einem Departement fest zugeteilt, hätte
dies zur Folge, dass sich das betreffende Depar-
tement über die andern Departemente hinweg,
planend und koordinierend mit Aufgaben befas-

sen müsste, die zu andern Departementen gehö-
rèn. Würde beispielsweise die hier im Vorder-
grand stehende Lösung einer Unterstellung der
ZGV unter das EMD gewählt, würde dieses
damit zu einer über die militärischen Aufgaben
hinausreichenden «Verteidigungs-Departe-
ment» ausgeweitet, womit es ein ungutes aber
unvermeidliches Übergewicht über die andern
Departemente erhielte. Auch würden dadurch
die Probleme der Gesamtverteidigung eine
unerwünschte Militarisierung erfahren. - Auch
die Unterstellung der ZGV unter ein anderes
Departement brächte keine bessere Lösung.

Die feste Unterstellung der ZGV unter eine
bestehende Organisation vermag somit nicht zu
befriedigen. Zwar käme zur Erfüllung ihrer
Beraterfunktion gegenüber dem Bundesrat am
ehesten die Unterstellung unter die Bundes-
kanzlei in Frage; aber aus den dargelegten Grün-

den drängt sich eine solche Neuerung nicht auf.
Und angesichts der Tatsache, dass jedes Depar-
tement mit einem mehr oder weniger grossen
Anteil an der Gesamtverteidigung beteiligt ist,
wäre auch die Unterstellung der ZGV unter ein
einzelnes Departement keine glückliche
Lösung. Aus diesen Gründen ist die Experten-
kommission zu dem Schluss gelangt, den Ent-
scheid de« Äw/idesratza «der/asse«. Der Bericht
lässt ihm die Wahl zwischen zwei verschiedenen
Lösungen, deren Für und Wider eingehend
gewürdigt wird: einerseits die dz>e/c?e t/nte«te/-
/izng der ZGF «nter d/e 5a«dev/:a«z/e/, und
anderseits die bisherige Regelung ihrer »ur
adm/w/strat/ve« {/«terste/ü/ag ««ter das £MD.
Für diese zweite Alternative macht die Kommis-
sion zusätzliche Vorschläge zur Verbesserung
der heutigen Regelung. Insbesondere wird die
Tragweite und das praktische Gewicht der rein
adminstrativen Unterstellung näher präzisiert.
Auch wird dem Bundesrat nahegelegt, mit der
ZGV und ihren Organen eine ewgereZw.sa««e«-
arèe/t zu pflegen, und sich noch intensiver mit
den Problemen der Sicherheitspolitik ausein-
anderzusetzen.

Der Bundesrat hat sich für die zweite Variante
entschieden, so dass das t/n/erste//angsver/)ä/t-
n/'s /ù> d/e ZGK unverändert è/e/'èt. Diese ist
inzwischen wieder neu aktiviert worden, indem
mit der Person des Urner Regierungsrats //ans-
Ae/ri Da/t/'nden ein neuer Direktor der Zentral-
stelle gewählt worden ist.

Äiurz

Sie lesen im nächsten
<Der Fourier»

In knapp zwei Monaten finden die 20. Schwei-
zerischen Wettkampftage der Hellgrünen Ver-
bände am 15. und 16. Mai 1987 in Brugg AG
statt. Wir berichten über den Vorbereitungs-
stand und vielleicht können wir noch einige
Informationen zu den Postenarbeiten resp. Prü-
fungsfragen bringen. Eine Reportage zum
Thema «Kücheninspektion und Lebensmittel-
hygiene» bildet einen weiteren Bestandteil der
März-Ausgabe des «Der Fourier».

58 Der Fourier 2/87


	Zu wem gehört die Zentralstelle für Gesamtverteidigung?

